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Kostenerstattung für Zahnbehandlung in der gesetzlichen              
Unfallversicherung (§ 557 Abs. 1 Nr. 1 RVO; GOZ; § 13 Abs. 3         
SGB V) - BSG-Urteil vom 05.10.1995 - 2 RU 47/94 
 
Kostenerstattung für Zahnbehandlung in der gesetzlichen              
Unfallversicherung (§ 557 Abs. 1 Nr. 1 RVO; GOZ; § 13 Abs. 3 SGB V); 
hier: BSG-Urteil vom 05.10.1995 - 2 RU 47/94 - (Über die             
      verwaltungspraktische Auswirkung innerhalb der gesetzlichen    
      Unfallversicherung dieses BSG-Urteils wird gesondert           
      rundgeschrieben.)                                              
Das BSG hat mit Urteil vom 05.10.1995 - 2 RU 47/94 - folgendes       
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Bestehen zwischen dem Träger der Unfallversicherung und dem den      
Unfallverletzten behandelnden Zahnarzt keine vertraglichen           
Regelungen über die Honorierung der Behandlung von Folgen eines      
Arbeitsunfalles, so hat der Träger der Unfallversicherung dem        
nicht in der Krankenversicherung versicherten Unfallverletzten die   
nach der GOZ berechneten Kosten der zahnärztlichen Behandlung zu     
erstatten.                                                           
 

 

 


